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diese Fahrzeuge (Rahmenrichtlinie), ABl. EU Nr. L 263 v. 9.10.2007, 
S. 1 ff.

u.a. unter anderem
UFITA Archiv für Urheber- Film- Funk- und Theaterrecht (Zeitschrift)
UGP-Richtlinie Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken im binnen
marktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrau
chern und zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der 
Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 
des Europäischen Parlaments und des Rates, ABl. EU Nr. L 149 v. 
11.6.2005, S. 22 ff.

UWG Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
Var. Variante
Verbraucherrechte- 

Richtlinie
Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. Oktober 2011 über die Rechte der Verbraucher, zur Abände
rung der Richtlinie 93/13/EWG des Rates und der Richtlinie 1999/44/ 
EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung 
der Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der Richtlinie 97/7/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates, ABl. EU Nr. L 304 v. 22.11. 
2011, S. 64 ff.
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Verbrauchsgüterkauf- 
Richtlinie

Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs 
und der Garantien für Verbrauchsgüter, ABl. EG Nr. L 171 v. 7.7. 
1999, S. 12 ff.

VersR Versicherungsrecht (Zeitschrift)
vgl. vergleiche
VuR Verbraucher und Recht (Zeitschrift)
Warenkauf-Richtlinie Richtlinie (EU) 2019/771 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 20. Mai 2019 über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte des 
Warenkaufs, zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/2394 und der 
Richtlinie 2009/22/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 1999/44/ 
EG, ABl. EU Nr. L 136 v. 22.5.2019, S. 28 ff.

Werbe-Richtlinie Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlament und des Rates 
vom 12.12.2006 über irreführende und vergleichende Werbung, ABl. 
EU Nr. L 375 v. 27.12.2006, S. 21 ff.

WM Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankenrecht (Zeitschrift)
WRP Wettbewerb in Recht und Praxis (Zeitschrift)
WuM Wohnungswirtschaft und Mietrecht (Zeitschrift)
ZBB Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft (Zeitschrift)
ZEuP Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (Zeitschrift)
ZfPW Zeitschrift für die gesamte Privatrechtswissenschaft (Zeitschrift)
ZHR Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht (Zeit

schrift)
ZIP Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (Zeitschrift)
ZJS Zeitschrift für das Juristische Studium (Zeitschrift)
ZPO Zivilprozessordnung
ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik (Zeitschrift)
ZZP Zeitschrift für Zivilprozess (Zeitschrift)

Subsidiär wird auf Kirchner, Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache, 11. Auflage, Berlin 
2024 verwiesen.
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A. Einleitung

I. Die Geschichte der Stellung des Verbrauchers im UWG

1. Vor 2004

Als das Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs entstand, und 
auch nach dessen Inkrafttreten im Jahr 1896, war umstritten, ob dieses (zumindest 
auch) dem Schutz des Verbrauchers oder nur dem Mitbewerberschutz dient.1 Dies 
änderte sich durch die Einführung der ersten Fassung des UWG im Jahre 1909. 
Hier herrschte weitestgehend Einigkeit, dass das UWG-1909 ausschließlich dem 
Mitbewerberschutz dient2 und der Schutz des Verbrauchers lediglich eine, wenn 
auch erwünschte, Nebenfolge sei.3 So konstatierte Baumbach noch 1929, es sei 
„ein grundlegender, nicht auszurottender Irrtum, dass das deutsche Wettbe
werbsrecht auch das Publikum, den Verbraucher, schütze“4.

Erst 1937 begann eine, maßgeblich von Ulmer5 angestoßene, neue Schutz
zweckdiskussion.6 Es etablierte sich immer mehr der sog. Schutzzwecktrias, wo
nach das UWG-1909 den einzelnen Mitbewerber, die sonstigen Marktteilnehmer 
und die Allgemeinheit – und somit auch die Verbraucher – schützt. Endgültig 
durchgesetzt7 hat sich dies allerdings erst im Jahr 1965, als auch Verbraucher
verbänden eine Klagebefugnis in § 13 Abs. 1a UWG-1965 eingeräumt wurde.8

2. Von 2004 bis zum 27. 5.2022

Mit der großen UWG-Reform am 3. 7. 20049 wurde der Verbraucherschutz als 
Schutzzweck in § 1 S. 1 UWG-2004 ausdrücklich kodifiziert. Die Frage, ob das 
UWG dem Verbraucherschutz dient oder nicht, hatte sich damit endgültig erle

1 Plager, Schutzzwecke des Lauterkeitsrechts, S. 55 ff. m. w. N.
2 Beater, JZ 1997, 916, 917; Gloy/Loschelder/Danckwerts-Schaub, § 29 Rn. 2.
3 Henning-Bodewig, GRUR 2013, 238, 239.
4 Baumbach, S. 128.
5 Ulmer, GRUR 1937, 769, 772.
6 Gloy/Loschelder/Danckwerts-Schaub, § 29 Rn. 3.
7 Exemplarisch für die Rechtsprechung: BGH GRUR 1999, 751, 753 – Güllepumpen.
8 Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, des Warenzei

chengesetzes und des Gebrauchmustergesetzes, vom 21. 7. 1965, BGBl. I, S. 625 f.
9 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, vom 3. 7. 2004, BGBl. I, S. 1414 ff.



digt. Jedoch entschied sich der Gesetzgeber bewusst dazu, dem einzelnen Ver
braucher keine Aktivlegitimation nach dem UWG einzuräumen. Begründet wurde 
dies mit der Sorge, dass das hohe Schutzniveau des UWG im Ergebnis keinen 
Bestand haben könne, wenn sich Unternehmer mit einer Vielzahl von Klagen 
einzelner Verbraucher auseinandersetzen müssten.10 Auch sollte aus diesem 
Grund das UWG, mit Ausnahme der Strafnorm § 16 UWG-2004, keine Schutz
gesetze i. S. d. § 823 Abs. 2 BGB enthalten.11 Trotz einzelner Gegenstimmen12

blieb dies auch weitgehend Konsens.13

All das änderte sich auch nicht mit der UWG-Novelle im Jahr 200814. Hierin 
wurde zwar der Anwendungsbereich des UWG auch auf das unternehmerische 
Verhalten gegenüber Verbrauchern erweitert15, eine Aktivlegitimation wurde dem 
einzelnen Verbraucher jedoch weiterhin verwehrt. Dies mag allerdings, zumin
dest auch, dem Umstand geschuldet sein, dass die UWG-Novelle von 2008 eine 
Umsetzung der UGP-Richtlinie darstellt.16 Diese soll eine Vollharmonisierung im 
Bereich der unlauteren Geschäftspraktiken darstellen und wäre eigentlich bereits 
bis zum 12. 6. 2007 zwingend in nationales Recht umzusetzen gewesen.17 Dass der 
Gesetzgeber in der UWG-Novelle von 2008 darüberhinausgehende Änderungen 
angestrebt hätte, ist an keiner Stelle erkennbar.

Nachdem die Kommission der Europäischen Union die Umsetzung der UGP- 
Richtlinie durch das UWG beanstandet und im Jahr 2014 ein Vertragsverlet
zungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland eingeleitet hat, trat am 
2. 12. 2015 das Zweite Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb in Kraft.18 Auch diese Änderung zielte jedoch letztendlich nur auf 
eine Umsetzung der UGP-Richtlinie ab.19 Eine darüberhinausgehende Änderung, 
beispielsweise eine Änderung der Aktivlegitimation, ergab sich auch nicht aus 
dieser UWG-Novelle.

10 BT-Drs. 15/1487, S. 22.
11 BT-Drs. 15/1487, S. 22.
12 Exemplarisch: Fezer/Büscher/Obergfell-Koos, UWG, § 9 Rn. 3.
13 Exemplarisch: Köhler, GRUR 2003, 265, 271 m. w. N.
14 Erstes Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, vom 

22. 12. 2008, BGBl. I, S. 2949 ff.
15 Köhler/Bornkamm/Feddersen-Köhler, Einleitung Rn. 2.23.
16 BT-Drs. 16/10145, S. 1; BR-Drs. 345/08, S. 1.
17 EuGH, 19. 10. 2017, Rs. C-295/16, ECLI:EU:C:2017:782 Rn. 26 ff. – Europamur; 

EuGH, 8. 9. 2015, Rs. C-13/15, ECLI:EU:C:2015:560 Rn. 34 – Cdiscount; EuGH, 18. 7. 
2013, Rs. C-265/12, ECLI:EU:C:2013:498 Rn. 20 – Citroen Belux.

18 Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, vom 
2. 12. 2015, BGBl. I, S. 2158 ff.

19 BT-Drs. 18/4535, S. 1 f.; BR-Drs. 26/15, S. 1 f.
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Die nächste Änderung des UWG folgte am 1. 12. 2020.20 Ziel waren diesmal 
tatsächlich Änderungen an der Aktivlegitimation in § 8 Abs. 3 UWG. Jedoch ging 
es gerade nicht darum, die Aktivlegitimation zu erweitern, beispielsweise für 
einzelne Verbraucher, sondern vielmehr um eine Einschränkung der Aktivlegiti
mierten. Das erklärte Ziel der Gesetzesnovellierung war es, missbräuchliche Ab
mahnungen, die primär dazu dienen Abmahngebühren und Vertragsstrafen zu 
erzielen, zu unterbinden.21

3. Ab dem 28.5.2022

Noch vor Inkrafttreten der o.g. Änderung des UWG trat am 27.11.2019 die Om
nibus-Richtlinie der Europäischen Union in Kraft. Unter anderem wird darin die 
UGP-Richtlinie um einen Art. 11a ergänzt, welcher die Mitgliedsstaaten verpflichtet 
„Verbrauchern, die durch unlautere Geschäftspraktiken geschädigt wurden, einen 
Zugang zu angemessenen und wirksamen Rechtsbehelfen zu gewähren“. Die Omni
bus-Richtlinie musste, gemäß Art. 7 Abs. 1 S. 1, 3 Omnibus-Richtlinie, bis zum 
28.11.2021 umgesetzt und die resultierenden Normen ab dem 28.5.2022 angewendet 
werden. Genau das tat der Gesetzgeber am 10.8.2021.22

Am 28. 5. 2022 trat deswegen der § 9 Abs. 2 S. 1 UWG in Kraft, durch den der 
individuelle Verbraucher, erstmals in der Geschichte des UWG, aktivlegitimiert 
ist. Was von Teilen der Literatur schon seit fast 50 Jahren gefordert wurde23, ist 
damit Realität. Zwar kann der Verbraucher keine Beseitigungs- und Unterlas
sungsansprüche nach § 8 Abs. 1 UWG geltend machen, jedoch hat er einen An
spruch auf Schadensersatz, wenn er durch eine nach § 3 UWG unzulässige 
Handlung zu einer geschäftlichen Entscheidung veranlasst wird und dadurch 
einen Schaden erleidet.24 Der einzelne Verbraucher ist dadurch nicht mehr auf 
Ansprüche aus dem BGB beschränkt, sondern hat einen Schadensersatzanspruch 
direkt aus dem UWG selbst. Man kann mit der Einführung von § 9 Abs. 2 S. 1 
UWG somit durchaus von einem Paradigmenwechsel innerhalb des UWG spre
chen.25 Nach den großen Reformen 1965 und 2004 ist das jedoch nicht der erste, 
sondern einer von mehreren Paradigmenwechseln bezüglich der Stellung des 
einzelnen Verbrauchers innerhalb des UWG. Es ist jedoch der bisher letzte Schritt 

20 Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs, vom 26. 1. 2020, BGBl. I, S. 2568 ff.
21 BT-Drs. 19/12084, S. 1.
22 Gesetz zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Wettbewerbs- und Gewerberecht, 

vom 17. 8. 2021, BGBl. I, S. 3504 ff.
23 Exemplarisch: Schricker, ZRP 1975, 189, 194.
24 Zu den Voraussetzungen genauer unter B.
25 So wie u. a. Ohly, GRUR 2022, 763, 763, 768; bereits im Titel Schmidt-Kessel, VuR 

2021, 121; Weiden, NJW 2021, 2233 Rn. 21: „[a]us dogmatischer Sicht bahnbrechend“; 
zweifelnd Albrecht, GWR 2021, 273, 276.
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